
Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein e.V.
Burgstraße 4
D - 24103 Kiel

nach § 41 Landesnaturschutzgesetz anerkannter Zusammenschluss von Naturschutzverbänden in Schleswig-Holstein

Wirtschaftsausschuss
des schleswig-holsteinischen Landtages
Der Vorsitzende
Herrn Christopher Vogt
Düsternbrooker Weg 70
D – 24105 Kiel

Mindestlohngesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesmindestlohngesetz)

Gesetzesentwurf der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordneten 
des SSW
Drs. 18/620

Sehr geehrter Herr Vogt,

der LNV bedankt sich für die Beteiligung und die Gelegenheit zur Stellungnahme zum vorliegen-
den Gesetzesentwurf eines Mindestlohngesetzes für das Land Schleswig-Holstein. 

Der LNV verzichtet auf eine Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf.  Gleichwohl begrüßen wir 
die Initiative der Regierungsfraktionen, einen gesetzlichen Mindestlohn von 9,19 EUR einzufüh-
ren, da dies auch für Beschäftigte und Auftragnehmer von Tätigkeiten im Natur- und Umwelt-
schutz von Bedeutung ist. 

Mit freundlichen Grüßen

Volkher Looft

LNV
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Fax  0431-92047
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